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Beschlussvorlage
 
Vorlage: BV/0061/2025/1 Datum: 13.02.2025

Dezernat 4

Verfasser: 36-Umweltamt Az.: 36/AL-VW

Betreff:

Änderung Baumschutzsatzung

Gremienweg:
02.10.2025 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

22.09.2025 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

28.08.2025 Umweltausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Beschlussentwurf:
Der Stadtrat beschließt die in der Anlage beigefügte Erste Satzung zur Änderung der Satzung zum 

Schutz des Baumbestandes innerhalb der Stadt Koblenz.
 
 
Begründung:

Auf Basis des Änderungsantrages der WGS Fraktion (AT/0097/2024) und den Beratungen im
Umweltausschuss am 18.02.2025 und den daraus resultierenden Änderungswünschen wurden im
vorgelegten Änderungsentwurf insbesondere Erleichterungen für antragstellende Bürger hinsichtlich
der Mindestqualität von Ersatzbäumen aufgenommen. Daneben hat die Verwaltung nach den
bisherigen Erfahrungen in der Arbeit mit der Baumschutzsatzung einige klarstellende Anpassungen
vorgenommen, die überwiegend ebenfalls dazu dienen, Erleichterungen für die Antragsteller zu
bewirken. 
Die Begründungen zu den einzelnen Änderungen finden sich in der beigefügten Synopse.

 
 
Anlage/n:
Baumschutzsatzung
Änderungssatzung zur Baumschutzsatzung

Synopse Änderungssatzung Baumschutzsatzung

 
Finanzielle Auswirkungen:
Für die Stadt Koblenz ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen durch die Satzungsänderung.

 
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
Die Baumschutzsatzung hat einen positiven Einfluss auf das Stadtklima und trägt damit zum 

Klimaschutz bei. 
 
Historie:
Umweltausschuss 18.02.2025, TOP 1
Antrag WGS-Fraktion (AT/0097/2024), Stadtrat 10.10.2024
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